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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Sabine Dittmar SPD
vom 13.02.2013

Bereitschaftsdienstordnung

Die neue Bereitschaftsdienstordnung wurde auf der KVB-
Vertreterversammlung am 25.11.2012 beschlossen. Die 
Reform stößt jedoch auf Kritik, vor allem bei Ärzten und 
Ärztinnen, welche bislang nicht zum Bereitschaftsdienst 
verpflichtet waren, wie z. B. Psychiater, Labormediziner 
oder Pathologen. Für diese Fachgruppen ist eine Übergangs-
frist von 2 Jahren anberaumt.

Ich frage die Staatsregierung:

1.	 Wie bewertet die Staatsregierung die Reform der Be-
reitschaftsdienstordnung der Kassenärztlichen Vereini-
gung insgesamt?

    a)	Und im Speziellen die folgenden Regelungen:
	 – �Einbeziehung von approbierten Mediziner(inne)n, 

die bislang nicht unmittelbar somatische Krankheits-
bilder behandelt haben?

	 – �Ist eine Übergangsfrist von 2 Jahren zur Weiterbildung 
bzw. zum Auffrischen von Kenntnissen ausreichend?

2.	 Ist die Behauptung richtig, dass es bislang nur einen 
hausärztlichen und fachärztlichen Bereitschaftsdienst 
gab und dieser nun in einen allgemeinärztlichen Bereit-
schaftsdienst umbenannt werden soll?

    a)	War es nicht auch in der Vergangenheit so, dass jeder 
Arzt mit Kassenzulassung zur Teilnahme am kassenärzt- 
lichen Bereitschaftsdienst verpflichtet war und auf An-
trag von fachärztlichen Gruppen in einzelnen Bereichen 
zusätzlich zum kassenärztlichen Bereitschaftsdienst 
fachärztliche Bereitschaftsdienste organisiert werden 
konnten?

3.	 Welche fachärztlichen Bereitschaftsdienste neben den 
allgemeinen kassenärztlichen Bereitschaftsdiensten gab 
es in den letzten fünf Jahren, aufgegliedert nach den 
einzelnen KVB-Dienstbereichen oder Bezirken?

4.	 Welche Fachgruppen waren bis 2012 von der Teilnah-
me am kassenärztlichen Bereitschaftsdienst in Bayern 
aus welchen Gründen befreit?

5.	 Muss ein/e zur Teilnahme am kassenärztlichen Be-
reitschaftsdienst verpflichtete/r Mediziner/-in eine be-
stimmte apparative Ausstattung oder Behandlungsräu-
me nachweisen?

    a)	Wenn ja, in welcher Form?
    b)	Wenn nein, wie stellt sich die Staatsregierung dann die 
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Durchführung eines Bereitschaftsdienstes vor, wenn im 
Dienstbereich keine separate Bereitschaftsdienstpraxis 
existiert?

6.	 Welche Kenntnisse liegen der Staatsregierung zur Or-
ganisation des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes 
in anderen Bundesländern vor, insbesondere darüber, 
welche ärztlichen Fachrichtungen verpflichtend mit 
einbezogen werden?

Antwort
des Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit 
vom 25.03.2013

Zu 1. und 1. a):
Die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen, flächen-
deckenden vertragsärztlichen Versorgung der bayerischen 
Bevölkerung ist ein zentrales Anliegen der bayerischen Ge-
sundheitspolitik. Dies gilt auch für die vertragsärztliche Ver-
sorgung zu den sprechstundenfreien Zeiten (vertragsärzt-
licher Bereitschaftsdienst). Dies setzt eine entsprechende 
Organisation des Bereitschaftsdienstes voraus. Wesentliche 
rechtliche Grundlage hierfür ist die von der Kassenärztlichen 
Vereinigung Bayerns (KVB) in der Vertreterversammlung 
der KVB am 23.11.2012 in eigener Zuständigkeit und Ver-
antwortung als Selbstverwaltungskörperschaft beschlossene 
neue Bereitschaftsdienstordnung (neue BDO).

Die neue BDO liegt derzeit bei dem Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit zur rechtsaufsichtlichen Prüfung auf. 
Diese hat u. a. vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des 
Bayerischen Landessozialgerichtes vom 25.10.2006 (L 12 
KA 677/04) zu erfolgen, wonach Ärzte sämtlicher Fachge-
biete grundsätzlich verpflichtet sind, an einem allgemeinen 
bzw. hausärztlichen Bereitschaftsdienst teilzunehmen. Nach 
Auffassung des Gerichts deckt sich der bereitschaftsdienst-
liche Aufgabenkreis mit der hausärztlichen Versorgung und 
stellt einen Versorgungssonderfall dar, der von Fach- und 
Hausärzten gleichermaßen kraft ihrer medizinischen Grund-
ausbildung zu beherrschen sei. Das Gericht sieht damit in 
Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundessozi-
algerichts sämtliche Vertragsärzte aller Gebiete kraft ihrer 
medizinischen Grundausbildung und der Ablegung des ärzt-
lichen Staatsexamens für eine Teilnahme am Bereitschafts-
dienst als geeignet an. Selbst besondere Praxisausrichtungen 
würden es aus Sicht des Landessozialgerichtes nicht rechtfer-
tigen, bereits auf der Stufe der neuen BDO Befreiungsrege-
lungen zu schaffen; dies müsse vielmehr einer anschließenden 
Einzelfallprüfung vorbehalten bleiben.
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Berufsrechtlich ist zudem in Art. 34 Abs. 3 HKaG geregelt, 
dass sich ein Arzt, der eine Facharztbezeichnung führt, in 
diesem Gebiet und auch für eine Tätigkeit im Rahmen des 
Notfall- und Bereitschaftsdienstes fortzubilden hat, sofern 
die Voraussetzungen des Art. 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HKaG 
vorliegen. Diese Vorschrift regelt die berufsrechtliche Pflicht 
von Ärzten, die in eigener Praxis tätig sind, am Notfall- und 
Bereitschaftsdienst teilzunehmen. Jeder Arzt ist kraft seiner 
ärztlichen Grundausbildung fachlich befähigt und rechtlich 
verpflichtet, Notfallbehandlungen durchzuführen. Der Er-
werb von Kenntnissen und Fertigkeiten in medizinischen 
Notfallsituationen ist zudem Gegenstand jeder ärztlichen 
Weiterbildung.

Grundsätzlich schreibt § 4 der Berufsordnung für die Ärzte 
Bayerns vor, dass ein Arzt verpflichtet ist, sich in dem Um-
fang beruflich fortzubilden, wie es zur Erhaltung und Ent-
wicklung der zu seiner Berufsausübung erforderlichen Fach-
kenntnisse notwendig ist.

Zu 2. und 2. a):
Nach Maßgabe der bisherigen Bereitschaftsdienstordnung 
(BDO) der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns wa-
ren sämtliche in § 1 Abs. 4 BDO genannten Fachgruppen 
(Haus- und Fachärzte) zur Teilnahme am hausärztlichen 
Bereitschaftsdienst verpflichtet. Ausgenommene Fachgrup-
pen waren in § 1 Abs. 5 der BDO aufgeführt (siehe Antwort 
zu Frage 4). Individuelle Befreiungen konnten nach § 5 auf 
Antrag ausgesprochen werden. Für jeden gebildeten Bereit-
schaftsdienstbereich war die Errichtung eines hausärztlichen 
Bereitschaftsdienstes verpflichtend vorgegeben. Daneben 
konnten bei Bedarf auch fachärztliche Bereitschaftsdienste 
von der KVB eingerichtet werden (vgl. § 8 Abs. 3 BDO). 
Eine Verpflichtung hierzu bestand nicht. Auch wenn die 
entsprechenden Regelungen seitens der KVB neu formuliert 
und im Detail überarbeitet wurden, bleibt diese Systematik 
in der neuen BDO grundsätzlich unverändert.
 
Zu 3.:
Ihren gesetzlichen Sicherstellungsauftrag, zu dem auch die 
Gewährleistung der Bereitschaftsdienstversorgung zählt, hat 
die KVB in eigener Zuständigkeit und Verantwortung zu 
erfüllen. Dies gilt auch für Fach- und Organisationsfragen, 
wie etwa die Einrichtung fachärztlicher Bereitschaftsdienste. 
Eine aktuelle Übersicht über die bestehenden fachärztlichen 
Bereitschaftsdienste, aufgegliedert nach den einzelnen 
KVB-Dienstbereichen und Bezirken, kann der beigefügten 
Unterlage der KVB entnommen werden.

Zu 4.:
Die bis zum Inkrafttreten der neuen Bereitschaftsdienstord-
nung (neue BDO) vom allgemeinen Bereitschaftsdienst be-
freiten Fachgruppen ergaben sich aus § 1 Abs. 5 Satz 1 der 
bisherigen Bereitschaftsdienstordnung (BDO). Diese sind: 
Fachärzte für Humangenetik, Fachärzte für Laboratoriums-
medizin, Fachärzte für Mikrobiologie, Virologie und Infek-
tionsepidemiologie, Fachärzte für Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie, Fachärzte für Neurochirurgie, Fachärzte für 
Nuklearmedizin, Fachärzte für Pathologie/Neuropathologie, 
Fachärzte für Radiologie, Fachärzte für Strahlentherapie und 
Fachärzte für Transfusionsmedizin.

Soweit kein fachärztlicher Bereitschaftsdienst eingerichtet 
war, waren gemäß § 1 Abs. 5 Satz 1 Ziff. 2 BDO ferner be-
freit: Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psy-
chotherapie, Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Fachärzte für Psychotherapeutische Medizin, Fachärzte für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, überwie-
gend ausschließlich psychotherapeutisch tätige Ärzte, Psy-
chologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten.

Soweit keine Befreiung einer Fachgruppe qua § 1 Abs. 5 Satz 
1 BDO gegeben war, konnte die KVB gemäß § 5 Abs. 1 und 
Abs. 2 BDO den einzelnen Dienstverpflichteten auf Antrag 
befreien, soweit in dessen Person schwerwiegende Gründe 
vorlagen oder eine regelmäßige Teilnahme am Notarztdienst 
gegeben war. Eine nicht enumerative Aufzählung schwer-
wiegender Gründe war in § 5 Abs. 1 Satz 2 BDO enthalten.

Zu 5. a) und b): 
Für die am ärztlichen Bereitschaftsdienst teilnehmenden 
Ärzte sind die Vorgaben der Bereitschaftsdienstordnung der 
Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) verbindlich. 
Nach § 13 Nr. 1 der neuen Bereitschaftsdienstordnung (neue 
BDO) müssen die jeweils diensthabenden Ärzte über den 
Zugang zu einer ausreichend ausgestatteten Praxis in ihrem 
Dienstgebiet verfügen. Dies gilt ausnahmsweise dann nicht, 
wenn im betreffenden Dienstgebiet ein getrennter Sitz- und 
Fahrdienst eingerichtet ist und der diensthabende Arzt aus-
schließlich am Fahrdienst teilnimmt.

Zur Umsetzung der Vorgabe des § 13 Nr. 1 neue BDO bie-
ten sich verschiedene Möglichkeiten an. So kommt neben 
der Nutzung von eigenen Praxisräumen bzw. der Räum-
lichkeiten einer Bereitschaftspraxis die Vornahme von Pa-
tientenbehandlungen in den Praxisräumen eines Kollegen/
einer Kollegin nach vorheriger Absprache zwischen den 
Mitgliedern einer Bereitschaftsdienstgruppe in Betracht. Zu-
dem bietet sich den diensthabenden Ärzten die Möglichkeit, 
gemeinsam ausreichend ausgestattete Praxisräume anzumie-
ten und diese abwechselnd zweitweise im Rahmen des ärzt-
lichen Bereitschaftsdienstes zu nutzen (Time-Share-Praxen).

Die generelle Verantwortung, während des Bereitschafts-
dienstes Praxisräume für die Versorgung der Patienten 
vorzuhalten, ist Bestandteil der vertragsärztlichen Pflichten 
und obliegt damit infolge ihrer Zulassung den jeweils dienst-
habenden Ärzten unabhängig von ihrer Fachgruppenzugehö-
rigkeit.

Zu 6.: 
Der Staatsregierung liegen mangels regionaler Zuständigkeit 
keine systematisch erfassten, umfassenden Informationen 
zur Organisation des Bereitschaftsdienstes in anderen Bun-
desländern vor.

Nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns 
findet sich in den Bereitschaftsdienstordnungen/Notdienst-
ordnungen der anderen Kassenärztlichen Vereinigungen 
keine Regelung, die auf die Entbindung einzelner ärztlicher 
Fachgruppen von der Verpflichtung zur Teilnahme am ärzt-
lichen Bereitschaftsdienst schließen lässt.
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